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Einleitung



 

§ 1 Einführung in die Themenstellung 

I. Denkansatz der vorliegenden Untersuchung 

Geregelt in lediglich 31 Paragrafen, der ZPO haben die Verfahren des Ar-
restes (§§ 916 ff. ZPO) und der einstweiligen Verfügung (§§ 935 ff. ZPO) 
wissenschaftliche Diskussionen zu einer Fülle von Einzelproblemen ausge-
löst, deren Gesamtumfang heute nicht mehr zu überblicken ist.1 Im Mittel-
punkt der neueren deutschen und deutschsprachigen Arbeiten standen da-
bei, ganz im Zeichen der transnationalen und hier vor allem der europäi-
schen Prozessrechtsvereinheitlichungsbestrebungen,2 rechtsvergleichende 
Aspekte.3 Die Schaffung länderübergreifender universeller Grundprinzi-
pien gerade auch für den Bereich des einstweiligen Rechtsschutzes haben 
gleich mehrere Vereinigungen auf ihre Agenda gesetzt.4 

Doch nicht nur dieser Bereich, sondern auch das Zwangsvollstreckungs-
recht ist vermehrt in das Blickfeld rechtswissenschaftlicher Arbeiten ge-
rückt worden5 und es sind Bestrebungen zu erkennen, die auf eine Anglei-
chung6 der unterschiedlichen nationalen Systeme abzielen7. 

                                                           
1 S. dazu Walker, Einstweiliger Rechtsschutz, Rn. 7 ff. mit umfangreichen Nachwei-

sen. 
2 Vgl. die prosaische, aber zutreffende Feststellung von Andrews, English Civil Pro-

cedure, ch. 43, para. 43.12: „Whether one stands in Rome, Brussels, or Philadelphia, the 
wind of procedural harmonization or approximation stirs the air. Within the Member 
States of the European legal order, the wind is already gusting. Elsewhere it is a gentle 
breeze.” 

3 Albrecht, Das EuGVÜ und der einstweilige Rechtsschutz in England und in der 
Bundesrepublik Deutschland; Eilers, Maßnahmen des einstweiligen Rechtsschutzes im 
europäischen Zivilrechtsverkehr; Grunert, Die „world-wide“ Mareva Injunction; Heiss, 
Einstweiliger Rechtsschutz im europäischen Zivilrechtsverkehr; Knothe, Einstweiliger 
Rechtsschutz im spanischen und deutschen Zivilprozess; Kofmel Ehrenzeller, Der vorläu-
fige Rechtsschutz im internationalen Verhältnis; Morbach, Einstweiliger Rechtsschutz in 
Zivilsachen; Mossler, Beschleunigter Rechtsschutz für Zahlungsgläubiger in Europa. 
Ebke, FS Großfeld, S. 189 (214) prophezeit sicher nicht zu Unrecht, dass das kommende 
Jahrhundert das der Rechtsvergleichung werden wird. 

4 Nachweise bei Kramer, Harmonisation, in: Procedural Laws in Europe, S. 308 ff.; 
kurzer deutschsprachiger Überblick bei Hartwieg/Grunert, ZIP 2000, 721 (723 ff.). 

5 Beispielhaft seien hier vor allem genannt Kennett, Enforcement of Judgments in Eu-
rope; Kerameus, GS Lüderitz, S. 385 ff. und ders. Tul.L.Rev. 73 (1999), 1347 ff.; Stür-



§ 1 Einführung in die Themenstellung 3

Neben diesen Ambitionen in der Prozessrechtswissenschaft verfolgt die 
Europäische Union bekanntermaßen ebenfalls ihre, bisher eher pragmati-
schen,8 Bemühungen hinsichtlich der Abstimmung der Prozessrechte der 
Mitgliedsstaaten weiter. Neben der umfassenden Abschaffung des Exequa-
turverfahrens9 sind weitere flankierende Maßnahmen10 geplant, durch wel-

                                                           
ner, FS Nakamura, S. 599 ff. und ders. FS Henckel, S. 863 ff.; Treibmann, Vollstreckung 
von Handlungen und Unterlassungen; Remien, Rechtsverwirklichung durch Zwangsgeld. 

6 Es wird bewusst eine allgemeine Formulierung als Umschreibung gewählt. Ein pro-
zeduraler Charakter des Begriffs ist nicht intendiert. 

7 Auch an dieser Stelle mag ein kurzer Hinweis auf die beiden Gegenpole im Mei-
nungsspektrum genügen, zum einen Prévault, FS Deutsch, S. 987 (994) – „Vereinheitli-
chung der Vollstreckungsgesetzgebung“ und Stürner, FS Henckel, S. 863 (865) – „Viel-
gestaltigkeit der nationalen Vollstreckungssysteme, die man grundsätzlich nicht antasten 
sollte“ und im selben Sinn bereits in ZZP 99 (1986), 291 (297) – „Reichhaltigkeit voll-
streckungsrechtlicher Lösungen in Rechtsstaaten“. 

8 Hoeren, MMR 2003, 299 (300) sieht die bisherige Verfahrensweise der EU kriti-
scher. So mutmaßt er im Zusammenhang mit dem Vorschlag einer Richtlinie über Maß-
nahmen und Verfahren zum Schutz der Rechte an geistigem Eigentum, dass „wieder 
einer der schlampigen Länderberichte der großen Unternehmensberater Pate gestanden 
hat.“ Inwieweit die strukturelle Änderung des Vorgehens mit der Installation einer For-
schungsgruppe sowie einer ständigen Arbeitsgruppe zur Evaluation der Umsetzung des 
europäischen Vertragsrechts in den Mitgliedstaaten innerhalb der Bemühungen um ein 
einheitliches europäisches (Verbraucher-) Vertragsrecht – s. Mitteilung der Kommission 
an das Europäische Parlament und den Rat – Europäisches Vertragsrecht und Überarbei-
tung des gemeinsamen Besitzstandes, KOM (2004) 651 endg. vom 11.10.2004, ABl.EU 
C 14 vom 20.01.2005, S. 6; dazu v.Bar/Schulte-Nölke, ZRP 2005, 165 ff. und Stauden-

mayer, EuZW 2005, 103 ff. – in der Lage ist, neben den pragmatischen Aspekten auch 
dogmatische Überlegungen stärker in den Rechtsvereinheitlichungsprozess einfließen zu 
lassen, muss abgewartet werden. 

9 Insoweit bereits partiell Rechtsrealität geworden in Gestalt der Verordnung (EG) 
Nr. 805/2004 zur Einführung eines europäischen Vollstreckungstitels für unbestrittene 
Forderungen, ABl.EU L 143 vom 30.04.2004, S. 15. Dazu Stadler, IPrax 2004, 2 ff. Zu-
sammenfassend zu den europäischen Entwicklungen auf dem Gebiet des Prozessrechts in 
den Jahren 2003 und 2004 Mankowski, RIW 2004, 481 ff. und 587 ff. Wagner, R., 
EuZW, 2006, 424 ff. verhält sich zu den Entwicklungen in den Jahren 2005/2006. Durch 
die geplante Einführung eines Europäischen Zahlungsbefehls – zum ursprünglichen 
Kommissionsvorschlag zur Einführung eines Europäischen Mahnverfahrens KOM (2004) 
173 endg. Sujecki, ZeuP 2006, 124 ff. und zum geänderten Vorschlag KOM (2006) 57 
endg. ders., EuZW 2006, 330 ff. – soll dieses Konzept eine zusätzliche Erweiterung er-
fahren. Rott, EuZW 2005, 167 (167 f.) äußert im Hinblick auf die Erosion des Verbrau-
cherschutzes Bedenken an diesen Entwicklungen. 

10 Maßnahmenprogramm des Rates vom 24.11.2000 zur Umsetzung des Grundsatzes 
der gegenseitigen Anerkennung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssa-
chen, veröffentlicht ABl.EU C 12 vom 15.01.2001 S. 9 rechte Spalte; wahrscheinlich 
sind das die Sturmböen, von denen Andrews, English Civil Procedure, ch. 43, para. 43.12 
spricht. 
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che u.a. die „prozessualen Mindeststandards“11 vereinheitlicht werden sol-
len. Gleichzeitig werden Maßnahmen zur Erleichterung der Zwangsvoll-
streckungsverfahren einschließlich der Auskünfte über das Schuldnerver-
mögen ins Auge gefasst. Sogar über eine grenzüberschreitende einheitliche 
Kontenpfändung wird nachgedacht.12 

Im Sog dieser Internationalisierung rechtlicher Problemkreise treten oft 
Schwachstellen in nationalen Rechten zu Tage13 und so befand es im hier 
interessierenden Kontext zuletzt Schlosser als „einigermaßen merkwür-
dig“, dass im Gegensatz zu anderen nationalen Rechten und zu europa-
rechtlichen Regelungen im deutschen Prozessrecht jedenfalls bezüglich der 
Mobiliarzwangsvollstreckung dem Gläubiger vor Titelerlass in der Haupt-
sache offenbar umfassendere überraschende Zugriffsmöglichkeiten auf das 
schuldnerische Vermögen durch einstweiligen Rechtsschutz zur Verfügung 
stehen, als dies nach der Erlangung eines Titels der Fall ist.14 Angesiedelt 
in einem Bereich, in dem sich das Verfahren des einstweiligen Rechts-
schutzes und das der Zwangsvollstreckung überschneiden, soll die nähere, 
rechtsvergleichende Untersuchung dieser „Merkwürdigkeit“ Gegenstand 
der vorliegenden Arbeit sein. 
                                                           

11 Kritisch zur fehlenden Begriffsklarheit und fehlenden Wissenschaftlichkeit der un-
terschiedlichen Bemühungen Gilles, ZZPint 7 (2002), 1 (25) und ders., FS Beys, Bd. 1, 
S. 430 ff. Ein transnationaler Überblick zu den derzeitigen Problemlagen und Lösungsan-
sätzen der comparative civil procedure findet sich bei Zekoll, The Law of Procedure. 

12 So schon die EU-Kommission, Mitteilung an den Rat und das europäische Parla-
ment: „Wege zu einer effizienten Erwirkung und Vollstreckung von gerichtlichen Ent-
scheidungen in der Europäischen Union“, ABl.EU C 33 vom 31.01.1998, S. 3–17, 
Nr. 46; skeptisch dazu Heß, JZ 2001, 573 (579). Vgl. ferner den Generalbericht von Heß, 
Study No. JAI/A3/2002/02 sowie das neue Grünbuch der Kommission „Zur effizienteren 
Vollstreckung von Urteilen in der Europäischen Union: Vorläufige Kontenpfändung“, 
KOM (2006) 618 endg. vom 24.10.2006. 

13 Paradebeispiel ist die Entwicklung der Mareva injunction (jetzt freezing injunction 

– CPR 25.1 (f)) in England. Diese Entwicklung beruhte auch auf dem Vergleich mit kon-
tinentaleuropäischen Rechtssystemen s. Nippon Yusen Kaisha v. Karagerogis [1975] 3 
All E.R. 282, CA, 283 – Lord Denning MR: „We know, of course, that the practice on 
the continent of Europe is different.“ Rasu Maritima S.A. v. Perusahaan Pertambangan 
Minyak Dan Gas Bumi Negara (Pertamina) and Government of Indonesia [1977] 3 All 
E.R. 324, CA, 332 wiederum Lord Denning MR: „Now that we have joined the Common 
Market it would be appropriate that we should follow suit, at any rate in regard to defen-
dants not within the jurisdiction. By so doing we should be fulfilling one of the require-
ments of the Treaty of Rome, that is the harmonisation of the laws of the member count-
ries.“ Dazu auch aus englischer Sicht kurz Andrews, English Civil Procedure, ch. 17, 
paras. 17.16–17.18; deutschsprachig insbesondere Walther, Die Mareva-Injunction, 
S. 15 ff. und Eilers, Maßnahmen des einstweiligen Rechtsschutzes, S. 132; die Ab- und 
Wiederankopplung des englischen einstweiligen Rechtsschutzes an die kontinentaleuro-
päische Entwicklung fasst Stürner, Generalbericht, in: Procedural Laws in Europe, S. 143 
(163 f.) zusammen. 

14 Schlosser, RIW 2002, 809 (814). 
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Entsprechend der Ausrichtung der von Schlosser aufgeworfenen Frage 
liegt auch der wesentliche Schwerpunkt dieser Abhandlung auf dem natio-
nalen deutschen Recht. Anders als bei Schlosser soll die Sicht dabei indes-
sen nicht auf den „bloßen“ Überraschungseffekt in der Zwangsvollstre-
ckung beschränkt werden. Vielmehr wird allgemein von einem zivilprozes-
sualen (Zwischen-) Stadium ausgegangen, in dem ein Gläubiger bereits 
einen Vollstreckungstitel gegen den/ einen Schuldner erwirkt hat.15 Als ein 
Beispiel für die ins Auge zu fassenden Situationen mag an dieser Stelle der 
– verkürzt wiedergegebene – Sachverhalt der Entscheidung des Reichsge-
richts im Urteil vom 30.April 1890, Az.: V. 14/9016 dienen: 

Der Arrestbeklagte hatte von Eheleuten ein Grundstück mit Wohngebäude und Druckerei 
erworben. Da der Kaufpreis nicht gezahlt wurde, erstritt der alleinklagende Ehemann 
(Arrestkläger) am 22. März 1889 ein vorläufig vollstreckbares Zahlungsurteil gegen den 
Arrestbeklagten. Der Arrestbeklagte veräußerte daraufhin seine Warenvorräte zu einem 
weit unter dem Marktwert liegenden Preis. Auf Antrag des Arrestklägers ordnete das 
Landgericht Leipzig am 12. April 1889 den dinglichen Arrest in das Vermögen des Ar-
restbeklagten an, welcher auf Widerspruch mangels Glaubhaftmachung eines Arrestgrun-
des aufgehoben wurde. Im Anschluss daran wurde das Zahlungsurteil in der Berufungsin-
stanz ebenfalls aufgehoben, da dem Arrestkläger die alleinige Aktivlegitimation hinsicht-
lich der Kaufpreisforderung nicht zugestanden hatte.17 Auf die Berufung des 
Arrestklägers gegen das Arresturteil stellte das Berufungsgericht den Arrest wieder her. 
Die dagegen gerichtete Revision18 des Arrestbeklagten blieb erfolglos. 

Der Fall zeigt exemplarisch, dass es Sachverhalte geben kann, in denen 
allein die Möglichkeit des Betreibens der Zwangsvollstreckung aus einem 
erwirkten Hauptsachetitel für den Gläubiger ohne Wert ist und dieser wei-
terhin einer Sicherung bedarf. Das Verhältnis von einstweiligem Rechts-
schutz und Zwangsvollstreckung aus dem endgültigen Hauptsachetitel ist 
jedoch nur ein Beispiel aus dem Kreis denkbarer Fallgestaltungen. Darüber 
hinaus stellt sich etwa auch die Frage, ob die Zwangsvollstreckung aus 
einem Arrestbefehl oder einer einstweiligen Verfügung oder einem sonsti-
gen vorläufigen Titel seinerseits einer ergänzenden Sicherung oder Rege-

                                                           
15 Ausgenommen sind Titel, die der Vollstreckung in der Hauptsache nicht zugäng-

lich sind – Feststellungsurteile, abweisende oder aufhebende Urteile, Gestaltungsurteile, 
s. Zöller/Stöber, ZPO26, § 704 Rn. 2; a.A. hinsichtlich der Urteile gemäß §§ 767, 771 
ZPO MünchKommZPO2-Krüger, § 704 Rn. 7, welcher die Geltendmachung der Gestal-
tungswirkung im Rahmen des § 775 ZPO als Vollstreckung in der Hauptsache ansieht. 

16 Berichtet in JW 1890, 191 Nr. 5; die vollständige Entscheidung ist beim Entschei-
dungsversand des BGH abrufbar. 

17 Dem Tatbestand und den Entscheidungsgründen ist der genaue Aufhebungstermin 
hinsichtlich des Zahlungsurteils nicht zu entnehmen. 

18 Die Beschränkung der Revision in Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes ge-
mäß § 542 Abs. 2 ZPO (§ 545 Abs. 2 ZPO a.F.) wurde erst mit Art. III Nr. 3 des Gesetzes 
betreffend die Zuständigkeit des Reichsgerichts vom 22. Mai 1910, RGBl. I, S. 767 ein-
geführt. 
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lung durch Arrest oder einstweilige Verfügungen zugänglich ist. Die damit 
angesprochene Differenzierung in endgültige und vorläufige Titel er-
schöpft das Diskussionsfeld jedoch ebenfalls bei Weitem nicht. Auch Un-
terschiede in der Anwendung der Normen der §§ 916 ff. ZPO bei nachträg-
licher Anordnung von Maßnahmen des einstweiligen Rechtsschutzes und 
bei der Aufrechterhaltung derselben nach anderweitiger Titelerlangung 
geben Anlass zum Nachdenken. 

Folgende kurze Denkanstöße mögen die damit verbundenen Probleme 
schlaglichtartig verdeutlichen: Die auf Grund des Arrestbefehls einmal 
eingetragene Sicherungshypothek sichert einem Gläubiger zwar zunächst 
weiterhin den Rang (§ 879 BGB), wenn der Schuldner jedoch allein wegen 
des Umstandes der Entscheidung in der Hauptsache eine Aufhebung des 
Arrestes erreichen könnte (§ 927 ZPO), würde diese Sicherungshypothek 
zur Eigentümergrundschuld nach § 868 ZPO und der Gläubiger verliert 
seine gesicherte Position. 

Die Situation des Gläubigers stellt sich kaum besser dar im Fall der Ar-
restvollziehung durch Pfändung in bewegliches Vermögen. Eine nochmali-
ge Pfändung ist insoweit nach allgemeiner Meinung entbehrlich, denn ein 
bestehendes Arrestpfandrecht an den gepfändeten Sachen oder Forderun-
gen wandelt sich in ein Vollstreckungspfandrecht.19 Umstritten ist aber 
schon der Zeitpunkt, in dem das Arrestpfandrecht zum Vollstreckungs-
pfandrecht erstarken soll.20 Sollte über § 927 ZPO die Aufhebung des Ar-
restes tatsächlich nur wegen des bloßen Vorliegens eines Hauptsachetitels 
möglich sein, würde unter Umständen ein Rangverlust für den Gläubiger in 
einem Moment eintreten, der seine Position eigentlich stärken sollte. 

Deckt eine Leistungsverfügung nur den Zeitraum bis zum Erlass eines 
(endgültigen) Leistungstitels? Wie gestaltet sich die Rechtslage bei der 
nachträglichen Sicherung von nicht auf Geld gerichteten Individualansprü-
chen? Was kann ein Gläubiger unternehmen, der „nur“ einen außergericht-
lichen Titel sein Eigen nennt – soll auch hier tatsächlich das Erwirken die-
ses außergerichtlichen Titels entscheidend sein für die Verweigerung 
einstweiligen Rechtsschutzes? 

Problematisch scheinen ebenfalls die Fälle zu sein, in denen erst nach 
Durchführung des Rechtsstreites überhaupt ein Teil des zu vollstreckenden 
Anspruchs besteht. Angesprochen ist damit z.B. die Kostengrundentschei-
dung in den vollstreckbaren Urteilen. Hier erfolgt die Zwangsvollstre-

                                                           
19 Allgemeine Ansicht s. RGZ 121, 349 (351 f.); BGHZ 118, 151 (165); Stein/Jonas-

Grunsky, ZPO22, § 930 Rn. 11 – zur Sicherungsfunktion tritt die Verwertungsfunktion. 
20 Stein/Jonas-Grunsky, ZPO22, § 930 Rn. 11 – mit dem Vorliegen der Vollstre-

ckungsvoraussetzungen; dagegen Münzel, NJW 1958, 1615 (1616 f.) – ab Erlass des 
vollstreckbaren Titels. 
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ckung allein auf der Grundlage des Kostenfestsetzungsbeschlusses,21 d.h. 
solange das Festsetzungsverfahren nach den §§ 103 ff. ZPO noch nicht 
durchgeführt ist, liegt diesbezüglich überhaupt kein vollstreckbarer Titel 
vor. Ist es aber richtig, dass ein Kläger zwar bezüglich der noch beizutrei-
benden Kosten Sicherung im einstweiligen Rechtsschutz erlangen kann, 
hinsichtlich der Hauptsache dagegen nicht? 

Sind die gerade gestellten Fragen grundlos, weil das Zwangsvollstre-
ckungsrecht selbst ausreichende Möglichkeiten eines schnellen oder si-
chernden Zugriffs bereithält22 oder ist ein vollstreckungsbegleitender 
einstweiliger Rechtsschutz gar in Ansehung anderer Vorgehensmöglichkei-
ten ausgeschlossen? Wird der Gläubiger durch die parallele Anwendung 
von Vollstreckung aus dem bestehenden Titel und der Vollziehung eines 
Arrestes oder einer einstweiligen Verfügung nicht über Gebühr bevorzugt 
und umgekehrt der Schuldner übermäßig benachteiligt? 

Diese vagen Überlegungen bieten genügend Anlass, einem einheitlichen 
Konzept der Anwendung des einstweiligen Rechtsschutzes in Ergänzung 
zu einem schon vorliegenden Titel im deutschen Zivilprozessrecht nachzu-
spüren. 

II. Umfang und Gang der Untersuchung 

Bei diesem Themenzuschnitt sind zunächst Verfahren des einstweiligen 
Rechtsschutzes vor anderen als den Zivilgerichten nicht vom Umfang der 
Untersuchung erfasst. Da sich die Arbeit zudem bewusst auf das Erfor-
schen der Grundlagen nationaler Konzepte des zivilprozessualen Eilrechts-
schutzes konzentriert, bleiben auch die Besonderheiten, die zwangsläufig 
mit einer grenzüberschreitenden Zwangsvollstreckung einhergehen, außer 
Betracht.23 

Als „vollstreckungsbegleitend“ im Sinn der gewählten Leitthese wird 
im Übrigen in zeitlicher Hinsicht die gesamte Nachphase im Anschluss an 
den Erlass eines zu vollstreckenden Titels betrachtet. Die Berechtigung der 
gewählten Arbeitsthese mit ihrem wörtlich interpretiert eher beschränkte-
ren Inhalt24 ergibt sich auch daraus, dass insbesondere die Fallgestaltungen 
                                                           

21 Vgl. statt aller Zöller/Stöber, ZPO26, § 794 Rn. 18. 
22 S. dazu Wach, Vorträge2, S. 331: „Blitzschnell kann die Vollstreckung über ihn 

[den Schuldner – Anm.d.Verf.] hineinbrechen.“ 
23 Zu Art. 47 EuGVVO in rechtsvergleichender Sicht zuletzt Mauch, Die Sicherungs-

vollstreckung. 
24 Die Zwangsvollstreckung beginnt nach überwiegender Ansicht mit der ersten gegen 

den Schuldner gerichteten Handlung des Vollstreckungsorgans – Brox/Walker, Zwangs-
vollstreckungsrecht7, Rn. 1189; Stein/Jonas-Münzberg, ZPO22, Vor § 704 Rn. 110 ff. mit 
Nachweisen zu den Gegenansichten. 
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Probleme aufwerfen, in denen der Gläubiger bereits die Vollstreckung aus 
dem Titel betreiben könnte – also die Vollstreckungsvoraussetzungen vor-
liegen – oder die Vollstreckung sogar bereits in Angriff genommen hat. 
Vornehmlicher Grund für die getätigte Wahl des Titels ist daher nicht eine 
möglichst genaue Umschreibung des zeitlichen Anwendungsbereiches, 
sondern die Statuierung eines einprägsamen Begriffs. „Begleitend“ ist so 
vor allem, aber nicht nur, als „unterstützend“ zu verstehen – eine Anleihe 
aus dem englischen Zivilprozessrecht25. 

Mit dieser Begrenzung auf die Nachtitulierungsphase steht gleichzeitig 
fest, dass mit Blick auf die deutsche Zivilprozessordnung einstweilige An-
ordnungen gemäß den §§ 620, 621g, 644 ZPO als in Erwägung zu ziehen-
de Maßnahmen vollstreckungsbegleitenden einstweiligen Rechtsschutzes 
keine Rolle spielen können, denn diese setzen zwingend ein anhängiges 
Hauptsacheerkenntnisverfahren voraus (§§ 620a Abs. 2 S. 1, 621g S. 1, 
644 S. 1 ZPO).26 Die neu vorgeschlagene vorläufige Zahlungsanordnung 
nach § 302a ZPO (E)27 ist in Erlass und Bestand ausdrücklich an das Er-
kenntnisverfahren in der Hauptsache gekoppelt und kann dementsprechend 
gleichfalls nicht als zu untersuchende Maßnahme berücksichtigt werden. 
Die Darstellung beschränkt sich aus deutscher Sicht also auf den allgemei-
nen zivilprozessualen einstweiligen Rechtsschutz, d.h. auf den Arrest und 
die einstweilige Verfügung gemäß den §§ 916 ff. ZPO. 

Der Gang der Untersuchung zum deutschen Recht (§§ 2–5) wird sich 
dabei im Wesentlichen an vier Grundüberlegungen orientieren: Zunächst 
wird die Komplexität und die Dauer des deutschen Zwangsvollstreckungs-
verfahrens vorab skizziert, um den notwendigen Hintergrund der diskutier-
ten und eventuell zu diskutierenden Fallgestaltungen aufzuzeigen (§ 2). Im 
Anschluss daran werden der bisherige Diskussionsstand in Rechtsprechung 
und Lehre (§ 3) und nachfolgend die dogmatischen Grundlagen eines Eil-
rechtsschutzes nach Titelerlass (§ 4) erarbeitet. Abschließend soll anhand 
von Einzelproblemen geklärt werden, ob der einstweilige Rechtsschutz 
neben der Schaffung der Vollstreckungsvoraussetzungen und dem Betrei-
ben der Zwangsvollstreckung jeweils als Sicherungsinstrument für den 
Gläubiger in Frage kommen kann (§ 5). 

Die Ergebnisse dieser Untersuchung werden im Anschluss dem Konzept 
des zivilprozessualen vollstreckungsbegleitenden einstweiligen Rechts-
schutzes in England und Wales gegenübergestellt (§§ 6–8). Anders als in 

                                                           
25 Dazu die Formulierung von Robert Goff J. im Fall Stewart Chartering v. C. & O. 

Managements S.A. (The ‚Venus Destiny’) [1980] 1 W.L.R. 460, Q.B.D. (Comm) – „in 
aid of execution“. 

26 Zum System des einstweiligen Rechtsschutzes in Familien- und Unterhaltssachen 
zuletzt kritisch Gaul, FamRZ 2003, 1137 (1150 ff.). 

27 Zu den Gesetzesmotiven s. BT-Drucks. 16/511, S. 13. 
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klassisch aufgebauten rechtsvergleichenden Arbeiten, die mit einzelnen 
Länderberichten beginnen, um anschließend – als Kern der Arbeit – aus 
dem Vergleich Folgerungen und Wertungen für die jeweiligen nationalen 
Rechte abzuleiten,28 ist die Gewichtung in dem vorliegenden Werk anders 
verteilt. Die Änderung in der Schwerpunktsetzung ist dabei nicht etwa ei-
ner übertriebenen nationalen Verbundenheit zum deutschen oder gar einer 
Unhöflichkeit gegenüber dem englisch-walisischen Recht geschuldet, son-
dern erfolgt, weil sich schon die autonome Darstellung zum deutschen 
Recht nicht auf einen deskriptiven Länderbericht beschränkt. 

Der Blick auf das englisch-walisische Zivilprozessrecht ist im vorlie-
genden Kontext dabei nicht nur deshalb für eine Rechtsvergleichung inte-
ressant, weil dieses bereits bei der Wahl des Arbeitstitels Pate gestanden 
hat, sondern vor allem, weil die Civil Procedure Rules (CPR)29 – anders als 
die deutsche Zivilprozessordnung – in CPR 25.2 (1) (b) ausdrücklich die 
Anordnung von Maßnahmen des einstweiligen Rechtsschutzes nach Ur-
teilserlass vorsehen. Inwieweit dieser klaren legislativen Feststellung auch 
in der Umsetzung Beachtung geschenkt wird und welche einzelnen An-
wendungsbereiche sich der einstweilige Rechtsschutz after judgment in 
England und Wales bisher erschlossen (oder nicht erschlossen) hat, scheint 
einer näheren vergleichenden Betrachtung daher würdig. Analog dem Gang 
der Darstellung zum deutschen Recht wird hierfür zunächst ein Überblick 
über die Verzögerungspotentiale und Beschleunigungsmöglichkeiten im 
englisch-walisischen Zwangsvollstreckungsrecht gegeben (§ 6), bevor der 
einstweilige Rechtsschutz in dem Mittelpunkt der Betrachtung rückt (§ 7) 
und die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Rechtssysteme 
zusammenfassend dargestellt werden (§ 8). 

Aus dem notwendigen Umfang der jeweiligen Einzeldarstellung zu 
Zwangsvollstreckungsrecht und einstweiligem Rechtsschutz ergibt sich 
auch die Beschränkung der rechtsvergleichenden „Umschau“ auf (nur) 
zwei Länderrechte. Die Einbeziehung weiterer Rechtskreise würde den 
Zuschnitt dieser Arbeit derart ausweiten, dass ein Ertrag in der Masse der 
Darstellungen unterzugehen droht. 

                                                           
28 Zweigert/Kötz, Rechtsvergleichung3, S. 42. 
29 SI 1998/3132; erlassen auf Grund des Civil Procedure Act 1997, in Kraft seit dem 

26.04.1999, derzeit in der 42. Fassung; vollständig online einzusehen beim Department 

for Constitutional Affairs, http://www.dca.gov.uk/civil/procrules_fin/menus/rules.htm. 
Zum Echo der englischen Reformen in der deutschen Prozessrechtswissenschaft 
s. Stürner, ZVglRWiss 99 (2000), S. 310 ff. und Sobich, ZVglRWiss 103 (2004), S. 69 ff. 


